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 Beschluss       

 

 

 
 

Vorlagen Nr.  38/005/2023 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Amt für Brand- und Katastrophenschutz, 
Rettungsdienst 

Bearbeiter/in: Hegmanns, Heike  

Datum: 11.04.2023 

Az.: 38-12 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten 
und Verbraucherschutz 
 

 
 11.05.2023 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 05.06.2023 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 19.06.2023 
 

 
Beschluss 

 
 

Beitritt der Stadt Neuss zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Betrieb einer 
Kreisfeuerwehrschule für die Ausbildung der Laufbahngruppe 1.2 des 
feuerwehrtechnischen Dienstes 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Auswirkung auf Kennzahlen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Klimarelevanz  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Beitritt der Stadt Neuss zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Betrieb einer Kreisfeuer-

wehrschule für die Ausbildung der Laufbahngruppe 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes 

wird zugestimmt. 
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Beitritt der Stadt Neuss zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Betrieb einer 
Kreisfeuerwehrschule für die Ausbildung der Laufbahngruppe 1.2 des 
feuerwehrtechnischen Dienstes 

 
 
Anlass der Vorlage: 
 
Die Stadt Neuss hat am 27.06.2022 einen Antrag auf Beitritt zum öffentlich-rechtlichen Vertrag 

zwischen dem Kreis Mettmann und den kreisangehörigen Städten Erkrath, Haan, Hilden, 

Mettmann, Ratingen und Velbert zur Gründung und zum Betrieb einer Feuerwehrschule für 

die Ausbildung der Laufbahngruppe 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes gestellt. Das Bei-

trittsgesuch der Stadt Neuss als Kommune außerhalb des kreisangehörigen Raums stellt der-

zeit einen Ausnahmefall dar.  

 

 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die in der Lehrgangszeit geforderte Ausbildung der Absturzsicherung wird seit Inbetriebnah-

me der Feuerwehrschule durch die Feuerwehr Neuss sichergestellt. Die Stadt Neuss äußerte 

gleichfalls den Wunsch nach Lehrgangsplätzen in der Feuerwehrschule des Kreis Mettmann, 

welchem der Kreis gern in Abhängigkeit von verfügbaren Ausbildungskapazitäten nachge-

kommen ist.  

 

Nach sondierenden Gesprächen und der Darstellung der Voraussetzungen hat die Stadt 

Neuss beantragt, dem öffentlich-rechtlichen Vertrag beizutreten. Intention der Stadt Neuss ist 

es, über den Beitritt ein vertraglich zugesichertes Belegungsrecht von Lehrgangskapazitäten 

zu erhalten.  

 

Aufgrund eines erhöhten Ausbildungsplatzbedarfes werden die Kapazitäten der Feuerwehr-

schule des Kreises Mettmann mit Wirkung zum 01.01.2024 erhöht. Zu diesem Zeitpunkt star-

ten die Lehrgänge mit sechsmonatigem nach zuvor neunmonatigem Abstand. Hierdurch er-

höht sich die kalkulatorische Teilnehmerzahl von 40 auf 60 Teilnehmende pro Jahr. Es zeich-

net sich ab, dass der Ausbildungsbedarf in den kommenden Jahren weiter steigen wird.  

 

Durch diese Erhöhung der Lehrgangskapazitäten kann der Stadt Neuss der Beitritt ermöglicht 

werden. Die Möglichkeit, an der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann ausbilden zu lassen, 

bleibt vorrangig für die Vertragspartner garantiert und für weitere Dienststellen außerhalb des 

öffentlich-rechtlichen Vertrages bei freien Kapazitäten grundsätzlich bestehen. Zudem kann 

durch den Beitritt der Stadt Neuss die Ausbildung der Absturzsicherung weiter gefestigt wer-

den. 

 

Der mit Vertretern der kreisangehörigen Vertragsstädte und des Kreises besetzte Ausbil-

dungsbeirat der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann hat einstimmig befürwortet, die Stadt 
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Neuss zum 01.01.2024 als weiteren Partner in den öffentlich-rechtlichen Vertrag aufzuneh-

men. Sämtliche aktuellen Vertragspartner haben Zustimmung signalisiert. 

 

Die notwendige Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages wird in einer gesonderten 

Vorlage (38/004/2023) geregelt, da die Vertragsanpassung über den Beitritt der Stadt Neuss 

hinausgeht. 

 
 
 
Anlage 
 
Beitrittsanfrage der Stadt Neuss 
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